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Help Ukraine Ticket 

Kostenfreies Fahren mit der Deutschen Bahn - das geht.  

Fragen und Antworten zum Angebot gibt es in mehreren Sprachen hier:  

https://www.bahn.de/info/HelpUkraine#de 

 

Kontoeröffnung in Deutschland von Menschen aus der Ukraine 

Derzeit gelten für Menschen aus der Ukraine, die hierzulande ein Konto eröffnen wollen, folgende 

Regelungen: 

 Mit einem Reisepass ist die Kontoeröffnung unproblematisch möglich (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 

Geldwäschegesetz (GwG). 

 Mit der ukrainischen Identity Card ist die Eröffnung eines Basiskontos* möglich (§ 11 Abs. 4 

Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG). 

*Basiskonto: Unter „Basiskonto“ ist ein Girokonto zu verstehen, das ohne Abfrage bei der Schufa und 

auch bei schlechter Bonität eröffnet werden kann und den Zugang zum bargeldlosen 

Zahlungsverkehr sicherstellt. Es ermöglicht die wichtigsten Funktionen wie Ein- und Auszahlungen 

(auch in bar), Lastschriften, Daueraufträge, Überweisungen und die Ausführung von 

Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen Zahlungsinstruments. 

Quelle: https://www.sparkasse.de/aktuelles/krieg-ukraine-auswirkungen-finanzen-faq.html 

 

Was gilt, wenn Flüchtende mit in der Ukraine zugelassenen, unversicherten Autos nach 

Deutschland kommen? Wer haftet bei einem Unfall? 

Durch den Krieg in der Ukraine werden Geflüchtete mit ihren Pkw mit ukrainischer Zulassung nach 

Deutschland kommen. Diese Pkw werden teilweise – wenn sie nicht über eine grüne Karte oder eine 

Grenzversicherung verfügen – unversichert sein. Eigentlich müsste diesen PKW daher die Einreise 

nach Deutschland verwehrt werden beziehungsweise müssten diese Fahrzeuge in Deutschland 

stillgelegt werden. Eine Stilllegung ist angesichts der Notlage der Flüchtenden keine angemessene 

Reaktion. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat daher nach Abstimmung mit 

dem Ausschuss Kraftfahrt im Namen seiner Mitglieder dem Bundesministerium für Digitales und 

Verkehr (BMDV) am 9. März 2022 folgendes mitgeteilt: 

„Infolge der Kriegssituation in der Ukraine werden in Deutschland ukrainische Pkw ohne Grüne Karte 

oder Grenzversicherung unterwegs sein. Die deutschen Kraftfahrtversicherer haben sich daher 

wegen dieser Notsituation entschlossen, Schäden, die bis zum 31. Mai 2022 durch diese Pkw in 

Deutschland verursacht werden, über das Deutsche Büro Grüne Karte – nicht über die 

Verkehrsopferhilfe – abzuwickeln; das Verkehrsopfer, aber auch der Halter und Fahrer des 

ukrainischen Fahrzeugs sind damit im Rahmen der geltenden Mindestdeckungssumme geschützt. Die 

Schäden werden so durch alle deutschen Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer getragen.“ 

Quelle: https://www.sparkasse.de/aktuelles/krieg-ukraine-auswirkungen-finanzen-faq.html 
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